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1.  Kapitel
Der Begriff des Europarechts und die Entwicklung
der europäischen Einigung in Europäischer Union
und Europarat

I. Zum Begriff des Europarechts

 1 1Der Begriff des Europarechts umfasst in einem weiteren Sinn das Recht einer 
Vielzahl europäischer internationaler Organisationen. Dieses besteht jeweils 
aus der Gesamtheit von Normen, welche zum einen in den Gründungsverträ-
gen dieser Organisationen enthalten sind (Primärrecht). Zum anderen umfasst 
das Europarecht auch solche Normen, die erst im Rahmen der primärrecht-
lichen Verfahrensregeln durch die Organe dieser Organisationen erlassen wer-
den (Sekundärrecht).

 2 2Europäische internationale Organisationen mit eigener Völkerrechtssubjek-
tivität sind die Europäische Union (EU) sowie die Europäische Atomgemein-
schaft (EAG), deren Recht das Europarecht im engeren Sinn bildet. Zum Euro-
parecht im weiteren Sinn gehört der Europarat mit seinem Schutzsystem der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Auch die Europäische 
Freihandelsassoziation (EFTA), die am 4. Januar 1960 von sieben, damals nicht 
den Europäischen Gemeinschaften angehörenden Staaten – Dänemark, Groß-
britannien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und der Schweiz – ge-
gründet wurde, ist zum Europarecht im weiteren Sinn zu zählen. Heute ge hören 
der EFTA Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein an, die sich 1992 
– mit Ausnahme der Schweiz – mit den Europäischen Gemeinschaften und 
ihren Mitgliedstaaten zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zusammen-
geschlossen haben. Zum weiteren Kreis der europäischen internationalen Or-
ganisationen gehören auch weniger bekannte Zusammenschlüsse, wie z. B. das 
Internationale Zentrum für wissenschaftliche und technische Information 
(IZWTI) oder das Europäische Kernforschungszentrum (CERN).
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II. Die Ursprünge der Europaidee

 3 3Der Begriff „Europa“ geht auf die griechische Sage zurück, nach der Zeus – in 
Gestalt eines Stiers – die phönizische Königstochter Europa auf die Insel Kreta 
entführte. Seit der Antike verkörpert Europa eine gemeinsame und darüber 
hinaus einende Ideenwelt.

 4 4Literarisch ist die Europaidee seit dem Mittelalter zunehmend belegbar. Ihre 
zentrale Grundlage ist zumeist der Gedanke der Friedenssicherung. Bereits in 
„De recuperatione Terre Sancte“ (1305–1307) entwarf der französische Jurist 
Pierre Dubois ein europäisches Friedenssystem. Auch in der Neuzeit wirkte die 
Vorstellung von einem europäischen Frieden in den Werken bekannter zeitge-
nössischer Autoren fort1. Besonders Immanuel Kant setze sich mit dem Traktat 
„Zum ewigen Frieden“ (1795) für eine europäische, langfristig republikanisch 
verfasste Föderation von Staaten ein.

 5 5Mit zunehmendem Nationalismus kam die Europaidee bis zum Ersten Welt-
krieg ins Stocken. Wieder aufgenommen wurde sie durch Graf Richard Cou-
denhove-Kalergi in seinem Werk „Pan-Europa“ (1923), in dem er sich für die 
Schaffung eines Bundesstaates der „Vereinigten Staaten von Europa“ – unter 
Ausschluss von Großbritannien und der Sowjetunion – einsetzte. Zur Verbrei-
tung seiner Idee gründete Graf Coudenhove-Kalergi die Paneuropäische Uni-
on, in der sich die Außenminister Frankreichs und Deutschlands, Aristide Bri-
and und Gustav Stresemann, engagierten. Am 7. September 1929 legte Briand 
dem Völkerbund einen Plan für eine Europäische Föderation vor, der die Ein-
richtung eines Ständigen Politischen Ausschusses und eines Sekretariats vor-
schlug. Um die Souveränität der Staaten nicht unbotmäßig zu beeinträchtigen, 
sollte eine Föderation staatenbündischer Zusammenarbeit gegründet werden. 
Der Plan scheiterte jedoch am fehlenden Willen der anderen europäischen Staa-
ten vor dem Hintergrund der politischen und wirtschaftlichen Krisenerschei-
nungen in den späten zwanziger Jahren. Darüber hinaus bestanden Bedenken, 
neben dem Völkerbund eine politische „Konkurrenzorganisation“ zu errich-
ten.

 6 6Schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gewann die Europaidee erneut 
schnell an Boden. In seiner Züricher Rede vom 19. September 1946 beschwor 
Winston Churchill eine „Neugründung der Europäischen Völkerfamilie“ in 
Gestalt der „Vereinigten Staaten von Europa“. Großbritannien, das seine wich-
tigste Rolle noch im Commonwealth sah, wollte aber zunächst im Hintergrund 
bleiben und die ersten Schritte anderen europäischen Staaten, vor allem Frank-
reich, überlassen. Geprägt durch das im Kalten Krieg hervorgerufene Sicher-

1 William Penn: „An Essay towards the Present und Future Peace in Europe“ (1693); John 
Bellers: „Some Reasons for a European State“ (1710); Abbé de Saint Pierre: „Memoire pour 
rendre la paix perpétuelle en Europe“ (1713); Jean Jacques Rousseau: „Projet pour la paix 
perpétuelle“ (1760).
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heitsbedürfnis, war die neue westeuropäische Einigungsidee auch als Gegenre-
aktion auf den wirtschaftlichen und weltpolitischen Niedergang der ehemaligen 
europäischen Großmächte nach dem Zweiten Weltkrieg entworfen worden. 
Bald erfolgten die Gründungen der Westunion (später Westeuropäische Union, 
WEU) am 17. März 1948, der Organisation für Europäische Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (OEEC, später Organisation für Wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, OECD) am 16. April 1948, des Nordatlantikpaktes 
(NATO) am 4. April 1949, des Europarates am 5. Mai 1949, dessen Mitglied-
staaten sich dem Rechtsschutzsystem der Europäischen Menschenrechtskon-
vention vom 4. November 1950 angeschlossen haben (Rn.  43.).

III. Entwicklung des europäischen Einigungsprozesses
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S.  1377; Pernice, I.: Der Vertrag von Lissabon – Ende des Verfassungsprozesses der EU?, 
EuZW 2008, S.  65; Sattler, A.: Die Entwicklung der EG vom Ende der Übergangszeit bis 
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Maastricht und Bewertung der Ergebnisse, EuZW 1998, S.  137; Streinz, R./Ohler, Ch./
Herrmann, Ch.: Die neue Verfassung für Europa, 2005; dies.: Der Vertrag von Lissabon 
zur Reform der EU, 2.  Aufl . 2008; Weber, A.: Vom Verfassungsvertrag zum Vertrag von 
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Lissabon, EuZW 2008, S.  7; Wiedmann, T.: Der Vertrag von Nizza – Genesis einer Re-
form, EuR 2001, S.  185.

1. Gründung, Aufbau und Krise der Europäischen 
Gemeinschaften

 7 7Am 9. Mai 1950 stellte der französische Außenminister Robert Schuman den 
von seinem Mitarbeiter Jean Monnet entwickelten Plan einer zunächst funktio-
nal auf Kohle und Stahl begrenzten Gemeinschaft wirtschaftlicher Integration 
vor. Die „Montanunion“ sollte die „erste Etappe der Europäischen Föderation“ 
sein. Der Plan sah vor, die Gesamtheit der französisch-deutschen Produktion 
von Kohle und Stahl unter eine gemeinsame oberste Autorität innerhalb einer 
Organisation zu stellen, die der Mitwirkung anderer Staaten Europas offen 
steht.

 8 8Der Schuman-Monnet-Plan verband Sicherheitsgarantien für Frankreich ge-
genüber einem wiedererstarkenden Deutschland durch Kontrolle der Schlüssel-
industrien der damaligen Zeit mit einer ausbaufähigen Integrationsordnung auf 
partnerschaftlicher Grundlage. Er wurde von Italien, den Benelux-Staaten und 
Deutschland begeistert aufgenommen, während sich Großbritannien auch we-
gen seiner Bindungen im Commonwealth nicht beteiligte. Bereits am 20. Juni 
1950 begannen in Paris die Verhandlungen, die am 18. April 1951 zur Unter-
zeichnung des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (EGKS) mit Sitz in Luxemburg führten. Nach Ratifi kation 
durch die Mitgliedstaaten trat der Vertrag am 23. Juli 1952 in Kraft. Jean Mon-
net wurde erster Präsident der Hohen Behörde (Kommission). Vor dem Hinter-
grund der Koreakrise und der von amerikanischer Seite begrüßten Wiederbe-
waffnung Deutschlands legte Frankreich einen Plan für eine Europäische Ver-
teidigungsgemeinschaft (EVG) vor. Die Ratifi kation des EVG-Vertrags scheiterte 
schließlich an der Ablehnung durch die französische Nationalversammlung am 
30. August 1954. Weiteren Plänen zur Gründung einer umfassenden Europä-
ischen Politischen Gemeinschaft (EPG) war damit zunächst die Grundlage ent-
zogen.

 9 9Die Erfahrungen mit der funktionierenden EGKS empfahlen zunächst eine 
Integrationspolitik in wirtschaftlichen Bereichen und zwar durch funktional 
begrenzte Gemeinschaften. Auf der Außenministerkonferenz von Messina am 
1./2. Juni 1955 kam man überein, zur Ausarbeitung von Vertragsentwürfen für 
einen gemeinsamen Markt und eine gemeinsame Atompolitik einen Ausschuss 
unter der Leitung von Paul-Henri Spaak einzusetzen. In seinem Abschlussbe-
richt vom 29. Mai 1956 legte der Spaak-Ausschuss dar, dass es einen Gemein-
samen Markt nur geben könne, wenn die nationalen Märkte fusioniert und eine 
umfassende Zollunion errichtet würden. Der Bericht enthielt bereits den Vor-
schlag verschiedener Stufen des Gemeinsamen Marktes, um Übergangsperio-
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den zu ermöglichen. Darüber hinaus wurden als Gemeinschaftsorgane ein Mi-
nisterrat, eine mit eigenen Rechten ausgestattete Europäische Kommission, ein 
Gerichtshof und eine Parlamentarische Versammlung vorgeschlagen, welche 
sich aus den bereits vorhandenen Organen der EGKS rekrutieren sollten. Nach 
einem ähnlichen Muster sollte eine Gemeinschaft zur friedlichen Nutzung der 
Kernenergie gegründet werden.

 10 10Eine zwischenstaatliche Konferenz unter der Leitung Spaaks arbeitete auf 
dieser Grundlage den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft (EWG) und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomge-
meinschaft (EAG; Euratom) aus. Die Verträge wurden am 25. März 1957 in 
Rom unterzeichnet („Römische Verträge“) und traten nach Ratifi kation für alle 
Mitgliedstaaten am 1. Januar 1958 in Kraft. Während der EGKS-Vertrag die 
Hohe Behörde mit den Kompetenzen eines Hauptrechtsetzungsorgans ausstat-
tete, konstruiert der EWG-Vertrag die Kommission nach den Worten ihres ers-
ten Präsidenten Walter Hallstein als „Motor, Wächter und ehrlichen Makler des 
Vertrags“. Die Endentscheidung für verbindliche Rechtsakte lag und liegt in der 
EWG, der heutigen EG, anders als in der EGKS grundsätzlich beim Minister-
rat.

 11 11Nach dem Scheitern von EVG und EPG gewann die Auffassung an Boden, 
wonach eine Politische Union nur durch eine konföderale, auf Zusammenarbeit 
– nicht auf Supranationalität – ausgerichtete Organisation verwirklicht werden 
könne. Die Gipfelkonferenz der sechs Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-
meinschaften beauftragte im Juli 1961 eine Expertenkommission, Pläne auszu-
arbeiten, um „der Einigung der Völker binnen kürzester Frist einen statuta-
rischen Charakter zu geben“. Eine Arbeitsgruppe der Expertenkommission 
legte unter Federführung des französischen Botschafters Fouchet im Dezember 
1961 einen Plan über die Gründung einer staatenbündischen Europäischen Uni-
on vor, welche in erster Linie intergouvernemental und nicht supranational aus-
gerichtet werden sollte. Der Fouchet-Plan sah eine gemeinsame Außen- und 
Verteidigungspolitik sowie die Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur und 
Wissenschaft vor. In der Wirtschaftspolitik sollte eine „Annäherung, Koordi-
nierung und Vereinheitlichung“ angestrebt werden, wobei das Verhältnis zu 
den bestehenden Gemeinschaften EWG, EGKS sowie EAG und ihren suprana-
tionalen Kompetenzen offen gelassen war. Vor allem fehlte ein Bekenntnis zum 
bereits erreichten supranationalen Besitzstand der drei Gemeinschaften („ac-
quis communautaire“). 1962 scheiterten sowohl der Fouchet-Plan als auch ent-
sprechende Gegenentwürfe zur Gründung einer Europäischen Union, da be-
reits über den Verhandlungstext keine Einigkeit erzielt werden konnte.

 12 12Nachdem es noch mit dem Fusionsvertrag vom 8. April 1965 gelungen war, 
eine einheitliche Kommission und einen einheitlichen Rat der drei Gemein-
schaften zu schaffen, kam es bereits Mitte 1965 zu der schwersten Krise der 
Gemeinschaft. Frankreich blockierte über ein halbes Jahr durch Nichtteilnah-
me an den Sitzungen den Ministerrat („Politik des leeren Stuhls“). Hintergrund 
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war Frankreichs Festhalten am Einstimmigkeitsprinzip bei der Beschlussfas-
sung im Ministerrat. Zudem gab es starke gaullistische Bestrebungen, den 
Handlungsspielraum der Kommission zu beschneiden, um die Position souve-
räner Nationalstaaten zu stärken. Die Krise wurde nach weitgehenden Konzes-
sionen an die französischen Vorstellungen durch den „Luxemburger Kompro-
miss“ vom 29. Januar 1966 beigelegt. Danach soll bei Beschlüssen, die vitale 
Interessen eines Mitgliedstaates berühren, nach einvernehmlichen Regelungen 
gesucht werden, eine Mehrheitsentscheidung also ausgeschlossen sein 
(Rn.  265).

2. Ausbau des Binnenmarktes und Anfänge der 
politischen Integration

 13 13Mit dem Rücktritt de Gaulles war es möglich geworden, auf der Konferenz der 
Staats- und Regierungschefs in Den Haag im Dezember 1969 ein Programm 
über die Zukunft der Gemeinschaften zu erarbeiten. Anlass für die Programm-
arbeit war der bevorstehende Ablauf der zwölfjährigen Übergangsphase zum 
31. Dezember 1969. Danach sollten Verhandlungen mit den beitrittswilligen 
Staaten aufgenommen werden. Auch eine Einigung über eine neue Finanzver-
fassung der Europäischen Gemeinschaften mit eigenen Gemeinschaftseinnah-
men, die Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion, direkte Wahlen 
zum Europäischen Parlament sowie über die Errichtung einer Europäischen 
Politischen Zusammenarbeit (EPZ) schien nun möglich. Der von den Staats- 
und Regierungschefs in Auftrag gegebene, am 27. Oktober 1970 von den Au-
ßenministern verabschiedete Davignon- (oder Luxemburger) Bericht sprach 
sich richtungsweisend für eine intergouvernementale Zusammenarbeit ohne su-
pranationale Integrationsmomente im Bereich der Außenpolitik aus. Durch 
eine Harmonisierung der außenpolitischen Standpunkte sollte ein gemeinsames 
Vorgehen ermöglicht werden.

 14 14Die Zielsetzungen der Haager Gipfelkonferenz von 1969 wurden im Laufe 
der siebziger Jahre nur zum Teil verwirklicht: So wurde eine Finanzverfassung 
geschaffen, nach der sich die EWG durch eigene Einnahmen aus dem Gemein-
samen Zolltarif, den Agrarabschöpfungen und aus einem Anteil am Mehrwert-
steueraufkommen der Mitgliedstaaten fi nanziert. 1970 wurden Beitrittsver-
handlungen mit Großbritannien, Irland, Dänemark und Norwegen aufgenom-
men, die 1973 zum Beitritt der drei erstgenannten Staaten führten; in Norwegen 
scheiterte der Beitritt an einem Referendum. Weniger Erfolg war dem Plan einer 
Wirtschafts- und Währungsunion beschieden. Trotz verschiedener Vorstöße 
(Barre-Plan 1969, Werner-Plan 1970, Jenkins-Initiative 1977) war eine Umset-
zung wegen zu großer wirtschafts- und währungspolitischer Divergenzen zwi-
schen den Mitgliedstaaten nicht möglich. Als kleiner Ausschnitt einer Wäh-
rungsunion wurde 1978 allerdings das Europäische Währungssystem (EWS) 
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auf Initiative von Giscard d’Estaing und Helmut Schmidt (ohne Beteiligung 
Großbritanniens) gegründet. Das EWS führte zu stabileren Wechselkursen 
zwischen den Mitgliedstaaten. Damit konnten Transaktionskosten im grenzü-
berschreitenden Wirtschaftsverkehr gesenkt und der Binnenmarkt währungs-
politisch fl ankiert werden.

 15 15Die im Davignon-Bericht vorgeschlagene Kooperation im Bereich der Au-
ßenpolitik führte zunächst zu einer intensiveren Zusammenarbeit der Außen-
ministerien der Mitgliedstaaten. Darüber hinaus kam es zu jährlichen Gipfel-
konferenzen der Staats- und Regierungschefs, auf denen Leitlinien zur Ent-
wicklung der Gemeinschaft verabschiedet wurden. Diese Gipfelkonferenzen 
wurden auf Vorschlag von Giscard d’Estaing seit 1974 offi ziell als „Europä-
ischer Rat der Staats- und Regierungschefs“ (Europäischer Rat) bezeichnet. 
Dieser sollte dreimal jährlich unter Beteiligung der Außenminister und des 
Kommissionspräsidenten tagen. Im Jahre 1976 einigte sich der Europäische Rat 
über die Modalitäten einer Direktwahl zum Europäischen Parlament, welche 
erstmals 1979 stattfand.

3. Einheitliche Europäische Akte 1986 und Vertiefung 
der Integration

 16 16Nachdem die Reforminitiativen zur „Vertiefung“ der Europäischen Gemein-
schaften, insbesondere der Tindemans-Bericht (1976) sowie der Bericht der 
„drei Weisen“ (Biesheuvel/Dell/Marjolin) des Europäischen Parlaments (1979), 
zunächst ohne praktischen Erfolg geblieben waren, brachte die Genscher-Co-
lombo-Initiative über eine „Europäische Akte“ den Stein im November 1981 ins 
Rollen. Die Initiative wurde im Juni 1983 in der „Feierlichen Deklaration zur 
Europäischen Union“ des Europäischen Rates der Staats- und Regierungschefs 
als Grundlage für weitere Verhandlungen angenommen. Die Deklaration nennt 
als eines ihrer Ziele die „Vertiefung bestehender und die Ausarbeitung neuer 
politischer Zielsetzungen im Rahmen der Verträge von Paris und Rom“. Ihre 
Schlussbestimmung sieht die Prüfung der Möglichkeiten eines Vertrags über 
die Europäische Union vor.

 17 17Im Juni 1985 beschloss der Europäische Rat gegen die Stimmen Dänemarks, 
Griechenlands, das den Gemeinschaften 1981 beigetreten war, und Großbritan-
niens die Einberufung einer Regierungskonferenz zur Vertragsrevision. Die 
Arbeiten der Regierungskonferenz mündeten nach dem Beitritt Portugals und 
Spaniens im Jahr 1986 schließlich in eine „Einheitliche Europäische Akte“ 
(EEA), die am 17. Februar 1986 unterzeichnet wurde, aber erst am 1. Juli 1987 
in Kraft trat. Die EEA „vereinheitlicht“ das Bündel aus Gemeinschaftspolitiken 
und bisher außergemeinschaftlichen Politikbereichen (wie der Außenpolitik). 
Mit der EEA wurden der Europäische Rat und die EPZ vertraglich festgeschrie-
ben. Vor allem ging von den in der EEA enthaltenen Änderungen des EWG-
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Vertrags die erste grundlegende Reform der Gemeinschaft aus. Die Gemein-
schaftsreform erstreckte sich im Wesentlichen auf folgende Politikbereiche:
– den europäischen Binnenmarkt, in dem der freie Verkehr von Waren und 

Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet ist,
– die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wirtschaftspolitik,
– neue Zuständigkeiten auf den Gebieten der Forschung und Technologie so-

wie des Umweltschutzes,
– die Sozialpolitik,
– die wirtschaftliche Entwicklung als Gemeinschaftsziel,
– die Reform der Entscheidungs- und Rechtsetzungsverfahren zur inten-

siveren Zusammenarbeit der EG-Organe.
 18 18Mit der EEA wurde der Wille zur weiteren Vertiefung der Integration be-

kräftigt. Im Juni 1988 beauftragte der Europäische Rat eine Arbeitsgruppe un-
ter dem Vorsitz des Kommissionspräsidenten Delors mit der Prüfung einer 
schrittweisen Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion. Auf der 
Grundlage des Delors-Berichts vom Juni 1989 wurde das Inkrafttreten der ers-
ten Stufe der Währungsunion zum 1. Juli 1990 beschlossen. Von dieser Termin-
festlegung ging ein erheblicher Zugzwang in Richtung einer vertraglichen Kon-
solidierung der weiteren Stufen der Wirtschafts- und Währungsunion aus. Be-
reits am 27./28. Oktober 1989 wurde der Beginn der zweiten Stufe, also der 
Phase zur institutionellen Vorbereitung eines Europäischen Systems der Zen-
tralbanken, auf den 1. Januar 1994 festgelegt. In Dublin wurde dann am 25./26. 
Juni 1990 beschlossen, neben der Regierungskonferenz über eine Wirtschafts- 
und Währungsunion einen parallelen Ratsgipfel zur Gründung einer umfas-
senden Europäischen Union einzuberufen.

 19 19Bereits zu dieser Zeit stellte sich mit Blick auf den Zusammenbruch der kom-
munistischen Systeme des Ostblocks die Frage nach einer Osterweiterung der 
Gemeinschaft. Durch die deutsche Wiedervereinigung wurden die Bemü-
hungen um eine Wirtschafts- und Währungsunion, aber auch um eine Poli-
tische Union, nicht unerheblich beschleunigt, da man sich davon eine im allsei-
tigen Interesse liegende stärkere europäische Einbindung Deutschlands ver-
sprach. Während die Eingliederung der Gebiete der ehemaligen DDR in die 
Europäischen Gemeinschaften ohne eine grundlegende Änderung der Gemein-
schaftsverträge lediglich durch Ausnahmeregelungen möglich war, wurde nun 
deutlich, dass eine Osterweiterung auch zu einem Wandel des inneren Gemein-
schaftsgefüges führen würde. Daher sollten weitere Beitritte erst möglich sein, 
nachdem man sich über die grundlegenden Integrationsschritte geeinigt hatte. 
So wurden mit den mittel- und osteuropäischen Beitrittsstaaten zur Heranfüh-
rung an die Europäische Union zunächst nur Assoziierungsabkommen ge-
schlossen (sog. Europa-Abkommen). In diesem Zusammenhang ist auch die 
Gründung des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zusammen mit den 
EFTA-Staaten im Jahre 1992 zu sehen (Rn.  2, 1267). Auch der EWR wurde zu-
nächst nur als Zwischenlösung betrachtet.
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4. Maastrichter Vertrag 1992

 20 20Das in Maastricht vereinbarte Vertragswerk über die Europäische Union stellt 
„eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker 
Europas“ dar (vgl. ex-Art. A Abs.  2 EUV). Es enthält einerseits Bestimmungen 
zur intergouvernemental ausgerichteten Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik (GASP) sowie zur Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und 
Inneres (ZBJI). Andererseits inkorporiert der EU-Vertrag grundlegende Ände-
rungsbestimmungen der drei Gemeinschaftsverträge von EG, EAG und EGKS. 
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wurde zur umfassenderen 
Europäischen Gemeinschaft (EG). Neben dem Kernstück der im EG-Vertrag 
verankerten Wirtschafts- und Währungsunion (Art.  98 bis Art.  124 EGV a. F.) 
wurden auch eine Unionsbürgerschaft mit aktivem und passivem Kommunal-
wahlrecht, das Recht zur Teilnahme an der Wahl zum Europäischen Parlament 
im Wohnsitzstaat sowie ein europäisches Petitionsrecht eingeführt (Art.  17 bis 
Art.  22 EGV a. F.).

 21 21Der EU-Vertrag wurde am 7. Februar 1992 in Maastricht von allen damaligen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften unterzeichnet, infolge von 
Ratifi kationsverzögerungen konnte er jedoch erst am 1. November 1993 in 
Kraft treten. So bedurfte die Ratifi kation in einigen Mitgliedstaaten aufgrund 
ihres Verfassungsrechts eines Referendums und/oder einer Verfassungsände-
rung. Nachdem in Irland und Frankreich die Bevölkerungsmehrheit für den 
Vertrag votierte, scheiterte eine Ratifi kation Dänemarks im ersten Anlauf auf-
grund des negativen Ausgangs des Referendums. Erst nach einigen Zugeständ-
nissen seitens der übrigen Mitgliedstaaten an Dänemark, vor allem im Bereich 
der Wirtschafts- und Währungsunion, sprachen sich die Dänen in einer zweiten 
Volksabstimmung für eine Ratifi kation des Maastrichter Vertrags aus. Nach-
dem das deutsche BVerfG schließlich am 12. Oktober 1993 die Verfassungsbe-
schwerden gegen das deutsche Zustimmungsgesetz zurückgewiesen hatte, 
konnte auch Deutschland den Vertrag ratifi zieren.

 22 22Vor der 1996 einberufenen Regierungskonferenz zur Vertragsrevision2 traten 
Finnland, Österreich und Schweden mit Wirkung zum 1. Januar 1995 der Euro-
päischen Union bei3. Der Beitritt Norwegens scheiterte hingegen erneut an 
einem Referendum.

 23 23Der Europäische Rat einigte sich am 15. Dezember 1995 auf dem Madrider 
Gipfel auf den Namen der zukünftigen europäischen Währung. Die bislang für 
die europäische Rechnungseinheit verwendete Bezeichnung „ECU“ (European 
Currency Unit) wurde durch die Bezeichnung „Euro“ für die neue gemeinsame 
Währung abgelöst. Im Januar 1999 wurden die Umrechnungskurse der beteili-

2 Ex-Art. N Abs.  2 EUV.
3 ABl.EG 1994 Nr. C 241, S.  6.
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gten Währungen unwiderrufl ich festgelegt. Die neuen Geldscheine und Mün-
zen sind im Januar 2002 ausgegeben worden.

5. Amsterdamer Vertrag 1997

 24 24Der Vertrag von Amsterdam wurde vom Europäischen Rat im Juni 1997 als 
Ergebnis der in ex-Art. N Abs.  2 EUV vorgesehenen Regierungskonferenz zur 
Überarbeitung des Maastrichter Vertrags als Entwurf verabschiedet und am 2. 
Oktober 1997 unterzeichnet4. Er trat am 1. Mai 1999 in Kraft, nachdem in allen 
Unionsstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften die innerstaat-
lichen Ratifi kationsverfahren (vgl. Art.  23 GG, Art.  59 Abs.  2 GG für die Rati-
fi kation in Deutschland) erfolgreich abgeschlossen worden waren. In Irland 
und Dänemark musste dazu eine Volksabstimmung durchgeführt werden. In 
Frankreich war eine Verfassungsänderung erforderlich, wodurch die Ratifi kati-
on des Vertrags verzögert wurde.

 25 25Der Vertrag von Amsterdam enthält keine grundsätzlichen Änderungen der 
Maastrichter Unionsarchitektur. Allerdings erhielt die Europäische Gemein-
schaft zusätzliche Kompetenzen im Bereich der Innenpolitik, indem ein neuer 
Titel IV in den EG-Vertrag eingefügt wurde („Visa, Asyl, Einwanderung und 
andere Politiken betreffend den freien Personenverkehr“). Die Vetomöglich-
keiten und damit die Einfl ussnahme des Europäischen Parlaments in der Ge-
meinschaftsgesetzgebung wurden durch eine Ausweitung des Mitentschei-
dungsverfahrens (vgl. Art.  251 EGV a. F.) auf weitere EG-Rechtsetzungsmate-
rien erweitert. In einem neuen Titel VII sieht der Amsterdamer Unionsvertrag 
„Bestimmungen über eine verstärkte Zusammenarbeit“ vor (Art.  43 bis Art.  45 
EUV a. F.). Diese erlauben es einem kleineren Kreis von Unionsstaaten, auf-
grund fl exibler Entscheidungsmechanismen in der Integration weiter voranzu-
schreiten. Schließlich nahm der Amsterdamer Vertrag eine rechtsverbindliche 
Neunummerierung in der Artikelzählung des EU-Vertrags sowie des EG-Ver-
trags vor; inzwischen obsolete Übergangsvorschriften des EG-Vertrags wur-
den gestrichen.

6. Vertrag von Nizza 2001

 26 26Am 1. Februar 2003 ist der Vertrag von Nizza in Kraft getreten5. Dieser Vertrag 
hob das Amsterdamer Protokoll über die Organe im Hinblick auf die Erweite-
rung der Europäischen Union auf und nahm die Änderungen des EU- und des 
EG-Vertrags vor, die sich im Hinblick auf die damals anstehende Erweiterung 
als notwendig erwiesen hatten. Institutionelle Fragen standen daher bei der 

4 ABl.EG 1997 Nr. C 340, S.  1.
5 ABl.EG 2001 Nr. C 80, S.  1; ABl.EG 2003 Nr. C 24, S.  11.
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Vertragsgestaltung im Vordergrund. Neu geregelt wurden insbesondere die Zu-
sammensetzung von Rat, Kommission und Parlament. Auch das gemeinschaft-
liche Rechtsschutzsystem durch den Europäischen Gerichtshof und das Euro-
päische Gericht erster Instanz erfuhr eine Reform. So soll etwa das Gericht 
erster Instanz auch in besonderen Sachgebieten für Vorabentscheidungen zu-
ständig sein können. Weiterhin kann der Rat mit gerichtlichen Kammern, die 
für bestimmte Gruppen von Klagen im ersten Rechtszug zuständig sein sollen, 
eine dritte Stufe der gemeinschaftlichen Gerichtsbarkeit schaffen. Auch wurde 
ein weiteres Mal der Anwendungsbereich des Mitentscheidungsverfahrens aus-
gedehnt sowie die Möglichkeiten der Entscheidung mit qualifi zierter Mehrheit 
im Rat. Darüber hinaus wurden die Bestimmungen über die verstärkte Zusam-
menarbeit ergänzt und neu gefasst. Die Möglichkeit einer verstärkten Zusam-
menarbeit wurde auf den Bereich der GASP ausgedehnt.

 27 27Nachdem die in Irland für die Ratifi kation erforderliche Volksabstimmung 
im Juni 2001 noch eine Ablehnung des Vertrags von Nizza erbracht hatte, hat 
die irische Bevölkerung in einem zweiten Referendum dem Vertrag im Oktober 
2002 mehrheitlich zugestimmt. Nach der Ratifi kation durch Irland und der 
Hinterlegung der irischen Ratifi kationsurkunde ist der Vertrag von Nizza ge-
mäß seinem Art.  12 Abs.  2 am 1. Februar 2003 in Kraft getreten6.

7. Aufl ösung der EGKS 2002

 28 28Während die Verträge zur Europäischen Union (Art.  51 EUV a. F.), zur Euro-
päischen Gemeinschaft (Art.  312 EGV a. F.) und zur Europäischen Atomge-
meinschaft (Art.  208 EAGV) auf unbegrenzte Zeit gelten sollten, war der auf 
eine Geltungsdauer von 50 Jahren angelegte Gründungsvertrag der EGKS 
(Art.  97 EGKSV) am 23. Juli 2002 abgelaufen. Ein dem Vertrag von Nizza bei-
gefügtes Protokoll zum EG-Vertrag über die fi nanziellen Folgen des Ablaufs 
der Geltungsdauer des EGKS-Vertrags und über die Errichtung und Verwal-
tung des Forschungsfonds für Kohle und Stahl7 sieht vor, dass das gesamte Ver-
mögen und alle Verbindlichkeiten der EGKS auf die Europäische Gemeinschaft 
übergehen. Das EGKS-Protokoll von Nizza bestimmt, dass der Nettowert 
dieses Vermögens und dieser Verbindlichkeiten als Vermögen für Forschung in 
Sektoren gilt, die die Kohle- und Stahlindustrie betreffen, und die Bezeichnung 
„EGKS in Abwicklung“ erhält. Nach Abschluss der Abwicklung wird dieses 
Vermögen als „Vermögen des Forschungsfonds für Kohle und Stahl“ bezeich-
net.

 29 29Da der Vertrag von Nizza erst nach dem Ablauf der Geltungsdauer des 
EGKS-Vertrags in Kraft getreten ist, traf der Beschluss 2002/234/EGKS der im 
Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 27. Februar 

6 ABl.EG 2003 Nr. C 24, S.  11.
7 ABl.EG 2001 Nr. C 80, S.  67.
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2002 eine Übergangslösung8. Das EGKS-Vermögen, das mit Ablauf des EGKS-
Vertrags an die Mitgliedstaaten zurückgefallen war, wurde danach einstweilen 
von der Kommission verwaltet.

8. Erweiterung der Europäischen Union

 30 30Bereits im Juni 1993 hatte der Europäische Rat von Kopenhagen den mittel- und 
osteuropäischen Nachbarstaaten einen EU-Beitritt unter bestimmten poli-
tischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen in Aussicht gestellt. Dem Vor-
schlag der Europäischen Kommission in ihrer Agenda 2000 vom 15. Juli 1997 
folgend, wurden die Beitrittsverhandlungen am 31. März 1998 zunächst mit Po-
len, Ungarn, der Tschechischen Republik, Slowenien, Estland und Zypern auf-
genommen. Der Europäische Rat beschloss im Dezember 1999, die Beitrittsver-
handlungen mit Bulgarien, der Slowakei, Lettland, Litauen, Rumänien und 
Malta im Februar 2000 aufzunehmen. Nach Abschluss der Beitrittsverhand-
lungen mit zehn Staaten ist das Beitrittsabkommen am 16. April 2003 unter-
zeichnet worden9. Zum 1. Mai 2004 sind Estland, Lettland, Litauen, Malta, Po-
len, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern als neue Mit-
glieder in die Europäische Union aufgenommen worden. Das Beitrittsabkommen 
mit Bulgarien und Rumänien ist am 25. April 2005 unterzeichnet worden10. Bei-
de Staaten sind der Europäischen Union zum 1. Januar 2007 beigetreten.

 31 31Mit Albanien, Bosnien und Herzegowina, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Serbien und Montenegro einschließlich des Kosovo so-
wie Kroatien hat der Europäische Rat im Juni 2003 weiteren westlichen Balkan-
staaten eine EU-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt. Seit 2004 bestehen mit die-
sen Staaten Europäische Partnerschaften11. Am 3. Oktober 2005 hat die Europä-
ische Union Beitrittsverhandlungen mit Kroatien aufgenommen. Der 
Europäische Rat hat im Dezember 2005 außerdem der ehemaligen jugoslawi-
schen Republik Mazedonien den Status eines Beitrittskandidaten zuerkannt12. 
Seit Anfang 2006 besteht eine Beitrittspartnerschaft mit Kroatien13 und seit An-

8 ABl.EG 2002 Nr. L 79, S.  42; ber. ABl.EG 2002 Nr. L 196, S.  64.
9 ABl.EU 2003 Nr. L 236, S.  17.
10 ABl.EU 2005 Nr. L 157, S.  11.
11 VO (EG) Nr.  533/2004 ABl.EU 2004 Nr. L 86, S.  1; vgl. auch die Beschlüsse ABl.EU 2004 
Nr. L 223, S.  20; ABl.EU 2006 Nr. L 35, S.  1; ABl.EU 2008 Nr. L 80, S.  1 (Albanien); ABl.EU 
2004 Nr. L 221, S.  10; ABl.EU 2006 Nr. L 35, S.  19; ABl.EU 2008 Nr. L 80, S.  18 (Bosnien und 
Herzegowina); ABl.EU 2004 Nr. L 222, S.  20; ABl.EU 2006 Nr. L 35, S.  57 (ehemalige jugo-
slawische Republik Mazedonien); ABl.EU 2004, 227, S.  21; ABl.EU 2006 Nr. L 35, S.  32; ABl.
EU 2008 Nr. L 80, S.  46 (Serbien und Montenegro einschließlich des Kosovo); ABl.EU 2004 
Nr. L 297, S.  19 (Kroatien).
12 Schlussfolgerung des Vorsitzes des Europäischen Rates v. 15./16.  12. 2005, Dok. 15914/1/05 
REV 1 CONCL 1, Ziff. 24.
13 ABl.EU 2006 Nr. L 55, S.  30; ABl.EU 2008 Nr. L 42, S.  51.
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fang 2008 eine solche mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedoni-
en14. Serbien hat am 22. Dezember 2009 einen Beitrittsantrag gestellt.

 32 32Nach schwierigen Verhandlungen hat der Europäische Rat im Dezember 
1999 die Türkei in den Status eines Beitrittskandidaten erhoben. Auch mit der 
Türkei hat die EU am 3. Oktober 2005 Beitrittsverhandlungen aufgenommen 
und im Januar 2006 eine Beitrittspartnerschaft beschlossen15. Vor dem aktuellen 
Hintergrund der weltweiten Finanzkrise, die Island in besonders schwerer 
Weise betrifft, wird auch über dessen raschen Beitritt zur Europäischen Union 
diskutiert. Island hat sein EU-Beitrittsgesuch am 23. Juli 2009 in Stockholm 
offi ziell der schwedischen Ratspräsidentschaft übergeben. Die Außenminister 
der EU-Mitgliedstaaten haben am 27. Juli 2009 einstimmig die Weiterleitung 
des Beitrittsgesuchs an die Europäische Kommission zur Erstellung eines Gut-
achtens beschlossen. Das formale Beitrittsverfahren wurde damit eingeleitet.

9. Vertrag über eine Verfassung für Europa 2004

 33 33Der Europäische Rat von Laeken im Dezember 2001 hatte in der „Erklärung 
von Laeken zur Zukunft der Europäischen Union“16 die Einsetzung des „Kon-
vents zur Zukunft Europas“ unter dem Vorsitz des ehemaligen französischen 
Staatspräsidenten Valerie Giscard d’Estaing beschlossen und den Konvent mit 
der Ausarbeitung eines Entwurfs eines Europäischen Verfassungsvertrags be-
auftragt. Angestrebt waren dabei eine Weiterentwicklung der Europäischen 
Union bei gleichzeitiger Vereinfachung der Verträge, eine klarere Kompetenz-
abgrenzung zwischen der Europäischen Union, den Europäischen Gemein-
schaften und den Mitgliedstaaten sowie eine Stärkung von Demokratie und 
Transparenz auf europäischer Ebene. Der Konvent diskutierte unter Beteili-
gung einer breiten Öffentlichkeit weitgehende Reformen und legte im Juli 2003 
den daraus hervorgegangenen Entwurf eines „Vertrags über eine Verfassung für 
Europa“ vor. Nach umfangreichen Änderungen, die das Ergebnis intensiver 
Verhandlungen der Regierungskonferenz darstellen, wurde der Entwurf am 29. 
Oktober 2004 von den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten in Rom 
unterzeichnet17. Der Vertrag sollte, die Ratifi kation durch alle Mitgliedstaaten 
vorausgesetzt, am 1. November 2006 in Kraft treten. Nachdem der Verfassungs-
vertrag in Referenden in Frankreich am 29. Mai 2005 und in den Niederlanden 
am 1. Juni 2005 abgelehnt worden ist, ist der Ratifi kationsprozess allerdings 
gescheitert. Nach einer Refl exionsphase, die als Zeit für Dialog und Kommuni-
kation genutzt werden sollte, ist die Verfassungsidee vorerst aufgegeben wor-
den. Wesentliche Inhalte des Verfassungsvertrags sind jedoch in den am 13. De-

14 ABl.EU 2008 Nr. L 80, S.  32.
15 ABl.EU 2006 Nr. L 22, S.  34, ABl.EU 2008 Nr. L 51, S.  4.
16 EuGRZ 2002, S.  662.
17 ABl.EU 2004 Nr. C 310, S.  1.
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zember 2007 unterzeichneten Reformvertrag von Lissabon übernommen wor-
den.

10. Vertrag von Lissabon 2007

 34 34Nachdem absehbar war, dass der Ratifi kationsprozess des Verfassungsvertrags 
nicht erfolgreich durchlaufen werden konnte, beschloss der Europäische Rat im 
Juni 2007 die Einberufung einer Regierungskonferenz und erteilte dieser ein 
Mandat zur Ausarbeitung eines Vertragsentwurfs für einen Reformvertrag, der 
an die Stelle des gescheiterten Verfassungsvertrags treten soll. Das unter der 
deutschen Ratspräsidentschaft erarbeitete, sehr detaillierte Mandat beließ der 
Regierungskonferenz nur wenig inhaltlichen Spielraum, so dass die Staats- und 
Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf ihrem Lissa-
bonner Treffen vom 18. und 19. Oktober 2007 bereits einen entsprechenden 
Vertragstext verabschieden konnten. Die Unterzeichnung des Reformvertrags 
erfolgte am 13. Dezember 2007 ebenfalls in Lissabon18. Der Reformvertrag soll-
te nach Ratifi kation durch alle Mitgliedstaaten am 1. Januar 2009 in Kraft tre-
ten.

 35 35Nachdem ein erstes Referendum in Irland über eine die Ratifi kation des Re-
formvertrags ermöglichende Verfassungsänderung am 12. Juni 2008 einen nega-
tiven Ausgang hatte, sprachen sich die Iren in einem zweiten Referendum am 2. 
Oktober 2009 für eine Verfassungsänderung aus. Der Europäische Rat war Ir-
land zuvor in mehreren Punkten entgegengekommen. So wurde klargestellt, 
dass der Reformvertrag keine Änderung in Bezug auf den Umfang und die Aus-
übung der Zuständigkeiten der Union im Bereich der Steuerpolitik bewirken 
wird, dass die Neutralitätspolitik Irlands unberührt bleiben wird und dass – 
nicht zuletzt mit Blick auf das irische Abtreibungsverbot – die Bestimmungen 
der irischen Verfassung betreffend das Recht auf Leben, die Bildung und die 
Familie weder von der Europäischen Grundrechte-Charta noch von den Be-
stimmungen über die Justiz- und Innenpolitik berührt werden. Zudem wurde 
der irischen Seite bestätigt, dass den Arbeitnehmerrechten künftig hohe Bedeu-
tung beigemessen wird. Wichtigstes Zugeständnis ist sicherlich, dass Irland 
auch künftig ein Kommissionsmitglied stellen soll. Dies soll dadurch erreicht 
werden, dass der Europäische Rat nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
einen Beschluss fassen soll, wonach weiterhin ein Staatsangehöriger jedes Mit-
gliedstaats der Kommission angehören wird (vgl. Rn.  267 ff., 271).

 36 36Deutschland hat den Vertrag am 25. September 2009 ratifi ziert. Zuvor hatte 
das BVerfG im so genannten Lissabon-Urteil19 zwar die Vereinbarkeit des Ver-
trages mit dem Grundgesetz festgestellt, allerdings ebenfalls entschieden, dass 
das Begleitgesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestags 

18 ABl.EU 2007 Nr. C 306, S.  1.
19 BVerfG, Urt. v. 30.  6. 2009, 2 BvE 2/08 u. a., NJW 2009, S.  2267 – Lissabon.
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und des Bundesrats in Angelegenheiten der Europäischen Union gegen Verfas-
sungsrecht verstößt. Nachdem die Vorgaben des BVerfG Anfang September 
2009 in neuen Begleitgesetzen umgesetzt wurden, hat der Bundespräsident die 
Ratifi kationsurkunde am 25. September unterzeichnet. Noch am selben Tag 
wurde die Urkunde bei der Regierung der Italienischen Republik, dem Deposi-
tar der Union, hinterlegt. Als letzter Mitgliedstaat hat Tschechien den Vertrag 
von Lissabon am 3. November 2009 ratifi ziert, nachdem der Europäische Rat 
auf seinem Gipfeltreffen am 29./30. Oktober 2009 in Brüssel eine Ausnahmere-
gelung beschlossen hatte, wonach die im Vertrag enthaltene Grundrechte-
Charta keine Rechtsgrundlage für mögliche Klagen gegen die sogenannten 
Benes-Dekrete von 1945 ist. Der Vertrag ist am 1. Dezember 2009 in Kraft ge-
treten.

 37 37Da das Scheitern des Verfassungsvertrags nicht zuletzt darauf zurückzufüh-
ren ist, dass in Teilen der Bevölkerung einiger Mitgliedstaaten Befürchtungen 
bestanden, die Europäische Union werde sich mit einer Verfassung, mit der Be-
tonung eigener Symbole (Hymne, Flagge etc.), mit einem eigenen Außenminis-
ter und mit als Gesetzen bezeichneten Rechtsakten zu einem zentralistischen 
und quasi-staatlichen Gebilde entwickeln, wurde dieses formelle Verfassungs-
konzept im Vertrag von Lissabon aufgegeben. Auch die Streichung der noch im 
Verfassungsvertrag vorhandenen ausdrücklichen Bestimmung über den Vor-
rang des Unionsrechts vor innerstaatlichem Recht zielt in die gleiche Richtung. 
Der Vertrag von Lissabon rückt jedoch vielfach nur formal von der staatsähn-
lichen Terminologie des Verfassungsvertrags ab. Materiell wird dessen Subs-
tanz weitgehend in den Vertrag von Lissabon hinübergerettet.

 38 38Der Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische 
Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist am 1. 
Dezember 2009 in Kraft getreten. Der Vertrag nimmt zahlreiche Änderungen 
des EU- und des EG-Vertrags vor. Anders als noch im Verfassungsvertrag vor-
gesehen, wurden die Verträge jedoch nicht einem einzigen Dokument zusam-
mengefasst. Während der EU-Vertrag zwar grundlegend neu strukturiert wird, 
bleibt die Grundstruktur des EG-Vertrags im Wesentlichen erhalten, er wird 
jedoch in Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEU-Vertrag) 
umbenannt20. Die bisherige Tempelkonstruktion21, nach der der EU-Vertrag 
das Dach über den drei Säulen (Europäische Gemeinschaften, GASP, PJZS) ge-
bildet hatte (Art.  1 EUV a. F.), ist aufgegeben worden. Eine einheitliche und 
rechtsfähige Europäische Union ist an die Stelle der aufgelösten Europäischen 
Gemeinschaft getreten (Art.  1 Abs.  3 Satz 3, Art.  47 EUV). Die Union ist im 
Rahmen ihrer Zuständigkeiten nunmehr selbst Trägerin völkerrechtlicher 
Rechte und Adressatin völkerrechtlicher Pfl ichten. Die Europäische Atomge-

20 Art.  2 Nr.  1 des Vertrags von Lissabon.
21 Vgl. dazu die Voraufl age, Rn.  72 ff.
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meinschaft bleibt neben der Europäischen Union als eigenständige supranatio-
nale Gemeinschaft erhalten.

 39 39Zu den wichtigsten institutionellen Neuerungen durch den Vertrag von Lis-
sabon zählen die Einführung eines gewählten Präsidenten des Europäischen 
Rates (Art.  15 Abs.  2, Abs.  5 EUV), die Aufnahme des Europäischen Rates in 
den Kreis der Organe der Union (Art.  13 Abs.  1 EUV), die Stärkung des Euro-
päischen Parlaments durch das Recht, den Präsidenten der Kommission zu 
wählen (Art.  14 Abs.  1 Satz 3 EUV) sowie die Neuordnung der Abstimmungs-
mechanismen im Rat der Europäischen Union (Art.  16 EUV). Weitere wesent-
liche Neuerungen betreffen den Grundrechtsschutz in der Union und den Bei-
tritt der Union zur EMRK, (Art.  6 Abs.  2 EUV), wobei dieser Beitritt die Kom-
petenzverteilung zwischen Union und Mitgliedstaaten unberührt lassen soll. 
Die nur geringfügig veränderte Grundrechte-Charta wird rechtlich gleichran-
gig neben die die Union begründenden Verträge gestellt und damit auf die Ebe-
ne von primärem Unionsrecht gehoben (Art.  6 Abs.  1 UAbs.  1, 2. Hs. EUV).

IV. Europarat und Europäischer Menschenrechtsschutz
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1. Funktionsweise und Ziele des Europarates

 40 40Der Europarat wurde am 5. Mai 1949 mit Sitz in Straßburg gegründet und stellt 
eine internationale Organisation der demokratischen Staaten Europas dar. Ent-
standen ist der Europarat aus den Bemühungen, den europäischen Einigungs-
prozess voranzutreiben und den Frieden in Europa zu sichern. Der Europarat 
ist eine von der Europäischen Union völlig unabhängige, intergouvernemental 
strukturierte Organisation. Er ist daher streng vom „Europäischen Rat“ (Art.  15 
EUV, Rn.  233 ff.), dem „Rat“ der Europäischen Union (Art.  7 Abs.  1, Art.  16 
EUV, Rn.  242 ff.) und den „im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen der 
Mitgliedstaaten“ (Rn.  242), allesamt Institutionen des Unionsrechts und damit 
des Europarechts i. e. S. (Rn.  2), zu unterscheiden. Als bislang letzte Staaten 
wurden Monaco am 5. Oktober 2004 und Montenegro am 11. Mai 2007 in den 
Europarat aufgenommen. Seitdem hat der Europarat 47 Mitglieder und umfasst 
die westeuropäischen Staaten sowie im Gefolge der revolutionären Entwick-
lung der Jahre nach 1989 jetzt auch nahezu alle mittel- und osteuropäischen 
Staaten.

 41 41Organe des Europarates sind das Ministerkomitee als Organ mit vornehmlich 
exekutiven Funktionen und die für eine internationale Organisation innovative 
Institution der Beratenden Versammlung (seit 1974 „Parlamentarische Ver-
sammlung“ genannt) als parlamentarisches Organ (Art.  10 Europaratssatzung). 
Diese Organe werden durch die ständige Institution des Sekretariats unter-
stützt (Art.  10, Art.  36, Art.  37 Europaratssatzung). Im Ministerkomitee ist je-
der Mitgliedstaat durch einen Vertreter, meistens den jeweiligen Außenminis-
ter, repräsentiert (Art.  14 Europaratssatzung). Hier werden die für die Erfül-
lung der Aufgaben des Europarates notwendigen Maßnahmen beschlossen 
(Art.  15 Europaratssatzung). Solche Maßnahmen sind insbesondere die Emp-
fehlung zum Abschluss von Abkommen und die Entscheidung über die weitere 
Aufnahme von Mitgliedern nach entsprechender Empfehlung durch die Parla-
mentarische Versammlung. In der Parlamentarischen Versammlung werden die 
Mitgliedstaaten durch eine unterschiedliche Anzahl von Vertretern repräsen-
tiert (z. Zt. 18 Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, Art.  26 Europarats-
satzung), die sich in politischen Gruppen zusammengeschlossen haben. Sie 
werden aus den nationalen Parlamenten gemäß den innerstaatlichen Vor-
schriften bestimmt, d. h. in Deutschland durch den Bundestag aus dem Kreis 
der Bundestagsabgeordneten. Die Aufgabe der Parlamentarischen Versamm-
lung besteht darin, die in die Zuständigkeit des Europarates fallenden Fragen zu 
diskutieren und Empfehlungen zu verabschieden (Art.  23 Europaratssatzung). 
In Bereichen mit spezifi sch regionalem Bezug steht der Parlamentarischen Ver-
sammlung der 1994 vom Europarat gegründete Kongress der Gemeinden und 
Regionen Europas beratend zur Seite.

 42 42Die Europaratssatzung weist als wesentliches Ziel des Europarates die Her-
stellung einer engeren Verbindung zwischen den Mitgliedstaaten und die För-
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derung ihres wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts aus (Art.  1 lit.  a Euro-
paratssatzung). Dies soll durch die Beratung von Fragen von gemeinsamem 
Interesse, durch den Abschluss von Abkommen sowie durch eine umfangreiche 
Zusammenarbeit der Staaten erzielt werden (Art.  1 lit.  b Europaratssatzung). 
Auf dieser Grundlage bekennen sich alle Mitgliedstaaten zum Grundsatz der 
Vorherrschaft des Rechts und zur Anerkennung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (Art.  3 Satz 1 Europaratssatzung). Die im Rahmen des Euro-
parates angenommenen Konventionen sind wegen der intergouvernementalen 
Struktur des Europarates allerdings nicht unmittelbar bindend (zu dieser su-
pranationalen Wirkung im Fall des Unionsrechts Rn.  60), sondern bedürfen 
dazu der vorherigen Zustimmung der einzelnen Mitgliedstaaten. Das Spektrum 
der mehr als 200 ausgearbeiteten Europaratsabkommen reicht von sozialen 
Themen (Europäisches Fürsorgeabkommen aus dem Jahre 1953; Europäische 
Sozialcharta von 1961 und Revidierte Europäische Sozialcharta von 1996), über 
die Freizügigkeit (Europäisches Niederlassungsabkommen von 1955) und neu-
eren Problemen der technischen, kulturellen und medizinischen Entwicklung 
(Datenschutzkonvention von 1981, Fernsehrechtsübereinkommen von 1989, 
Bioethik-Konvention von 1997, Übereinkommen über Datennetzkriminalität 
von 2001 und Konvention über den Zugang zu amtlichen Dokumenten von 
2009) bis hin zu den Herausforderungen des internationalen Terrorismus (Eu-
ropäisches Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus von 1977, Kon-
vention zur Terrorismusprävention von 2005, Konvention über Geldwäsche, 
Terrorismusfi nanzierung sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung 
von Erträgen aus Straftaten von 2005).

2. Die Europäische Menschenrechtskonvention

 43 43Zentrales Anliegen des Europarates ist die Verbesserung des Menschenrechts-
schutzes (Art.  1 lit.  b Europaratssatzung). Dies führte insbesondere zum Ab-
schluss des wichtigsten im Rahmen des Europarates ausgearbeiteten Überein-
kommens: der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK). Inzwischen erfolgt eine Aufnahme neuer Mitglieder 
in den Europarat nur noch, wenn sich der Beitrittskandidat zur Unterzeich-
nung der EMRK verpfl ichtet. Nach der Ratifi kation der Konvention durch 
Monaco am 30. November 2005 zählt die EMRK 47 Vertragsstaaten. Seit ihrer 
Zeichnung am 4. November 1950 in Rom hat die EMRK enorm an Bedeutung 
gewonnen. Entgegen anfänglicher Zweifel an ihrer „Wirkmächtigkeit“ konnte 
sie nachhaltig zur Herausbildung eines gemeineuropäischen Grundrechtsstan-
dards beitragen. Die im Rahmen der Konventionskonkretisierung entwickelten 
Rechte beeinfl ussen zunehmend den Grundrechtsschutz in den mitgliedstaatli-
chen Rechtsordnungen ebenso wie den Gewährleistungsumfang der Grund-
rechte im Europäischen Unionsrecht (dazu Rn.  655, 692). Gerade im Hinblick 
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auf die Osterweiterung des Konventionsraums ist die konsequente Fortschrei-
bung der Konventionsstandards unerlässlich. Die EMRK gilt in verschiedenen 
Mitgliedstaaten, etwa in Österreich, im Range des Verfassungsrechts. In 
Deutschland gilt sie zwar nur mit Gesetzesrang, wird jedoch zunehmend auch 
vom BVerfG bei der Grundrechtsauslegung berücksichtigt22.

 44 44Der große Erfolg der EMRK ist vor allem darauf zurückzuführen, dass ein 
durchsetzungskräftiges Rechtsschutzsystem zur Gewährleistung der Konven-
tionsrechte installiert und im Laufe der Jahre noch fortentwickelt wurde. Eine 
wesentliche Verbesserung brachte zuletzt das 11. Protokoll zur EMRK vom 11. 
Mai 199423. Dieses fasst das bisherige schwerfällige zweistufi ge Prozedere einer 
vorrangigen Befassung der Europäischen Kommission für Menschenrechte 
(EKMR) mit einer Beschwerde, die im Anschluss an den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte (EGMR) weitergeleitet werden konnte, zu einem 
einheitlichen Verfahren vor dem EGMR zusammen24. Der neue, nunmehr stän-
dige EGMR hat seine Arbeit am 1. November 1998 aufgenommen und führt seit 
dem 1. November 1999 auch die Zulässigkeitskontrolle durch (vormals Aufgabe 
der EKMR). Damit wird die Entwicklung hin zu einem „Europäischen Verfas-
sungsgerichtshof“ weiter befl ügelt. Die Aufgabe der politischen Institution des 
Ministerausschusses wird auf die Kompetenz zur Überwachung der Ausfüh-
rung der Urteile beschränkt. Eine Funktion im Beschwerdeverfahren kommt 
ihm nach Inkrafttreten des 11. Protokolls nicht mehr zu. Vor dem Gerichtshof 
können sowohl Staatenbeschwerden als auch Individualbeschwerden erhoben 
werden. Der EGMR entscheidet durch Einzelrichter (bei Beschwerden aus 
Staaten, die das Protokoll Nr.  14 für vorläufi g anwendbar erklärt haben oder die 
das Protokoll Nr.  14bis ratifi ziert haben, vgl. unten Rn.  46), in Ausschüssen mit 
drei Richtern, in Kammern mit sieben Richtern oder in der Großen Kammer 
mit 17 Richtern (Art.  27 Abs.  1 EMRK) – je nach Schwierigkeit der anhängigen 
Rechtssache. Die Zahl der Richter am EGMR entspricht derjenigen der Kon-
ventionsstaaten (Art.  20 EMRK).

 45 45Durch das Protokoll Nr.  1425, das die Bundesrepublik Deutschland am 11. 
April 2006 ratifi ziert hat, soll die Arbeit des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte effektiver gestaltet und der Gerichtshof insgesamt entlastet 
werden. Die Beanspruchung des Gerichtshofs ist vor allem durch den Beitritt 
neuer Vertragsstaaten deutlich erhöht worden. Zum 31. Dezember 2008 waren 
beim Gerichtshof insgesamt 97.307 Beschwerden anhängig26. Da ein Großteil 
der Kapazität des Gerichtshofes für die Bearbeitung von eindeutig unzulässigen 
sowie inhaltlich ähnlich gelagerten Beschwerden beansprucht wird, sieht das 

22 BVerfGE 111, 307, 315 ff. – Görgülü; vgl. Gusy JA 2009, S.  406, 407 m. w. N.
23 BGBl.  1995 II S.  579.
24 Vgl. Meyer-Ladewig/Petzold, NJW 1999, S.  1165.
25 BGBl.  2006 II S.  138.
26 Council of Europe (ed.), Annual Report 2008 of the European Court of Human Rights, 
S.  128.
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Protokoll diesbezüglich eine Reihe wichtiger Entlastungsmaßnahmen vor. Da 
es sich um ein Änderungsprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonven-
tion handelt, ist zu seinem Inkrafttreten die Annahme durch sämtliche 47 Ver-
tragsstaaten der EMRK erforderlich. Russland, gegen das sich ca. 27.250, also 
etwa 28% der anhängigen Beschwerden richten27, hatte sich am 22. Dezember 
2006 zunächst gegen die Ratifi kation des 14. Protokolls entschieden und es so-
mit (vorerst) scheitern lassen28.

 46 46Vor diesem Hintergrund wurden auf der Konferenz der Mitgliedstaaten in 
Madrid vom 12. Mai 2009 zwei Wege beschritten, auf denen auch für den Fall 
des endgültigen Scheiterns des 14. Protokolls eine Entlastung des Gerichtshofs 
erreicht werden soll. Zum einen wurde eine Übereinkunft erzielt, welche die 
vorläufi ge Anwendung bestimmter Regelungen des 14. Protokolls ermöglicht. 
Die Mitgliedstaaten können nunmehr die Art.  4, 6, 7 und 8 des Protokolls Nr.  14 
für sich für vorläufi g anwendbar erklären. Dadurch werden Einzelrichter als 
Entscheidungskörper eingeführt, was zu einer Stärkung des Filtermechanismus 
des Gerichtshofes führen soll, indem die Zurückweisung offensichtlich unzu-
lässiger Beschwerden künftig durch nur einen Richter anstatt zuvor durch drei 
Richter in einstimmiger Entscheidung erfolgen kann. Zudem werden die Kom-
petenzen der Ausschüsse gestärkt, indem sie die Befugnis erhalten, durch ein-
stimmigen Beschluss über Beschwerden vollumfänglich zu entscheiden, sofern 
die der Beschwerde zugrunde liegende Rechtsfrage bereits Gegenstand einer 
gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofes ist. Die Änderungen gelten nur 
für diejenigen Mitgliedstaaten, die eine entsprechende Erklärung abgegeben ha-
ben. Bislang liegen Erklärungen von neun Mitgliedstaaten – darunter auch 
Deutschland29 – vor. Die vorläufi ge Anwendung des Protokolls Nr.  14 fi ndet für 
Deutschland seit dem 1. Juni 2009 statt30. Der zweite Weg wurde durch die Ver-
abschiedung des Protokolls Nr.  14bis beschritten. Dieses Protokoll setzt für die 
ratifi zierenden Staaten die zuvor dargestellten Verfahrenserleichterungen des 
Protokolls Nr.  14 ebenfalls um. Das Protokoll Nr.  14bis ist am 1. Oktober 2009 
in Kraft getreten. Bislang haben 17 Staaten das Protokoll unterzeichnet, in sie-
ben Staaten ist es nach Ratifi kation in Kraft getreten. Am 18. Februar 2010 hat 
Russland das Protokoll Nr. 14 letztendlich doch ratifi ziert und so den Weg zu 
dessen Inkrafttreten am 1. Juni 2010 frei gemacht.

 47 47Im Einzelnen enthält die EMRK neben einem umfassenden Katalog an Ab-
wehr- und Freiheitsrechten, vom Recht auf Leben (Art.  2) über das Folterverbot 
(Art.  3) bis hin zur Versammlungsfreiheit (Art.  11), verschiedene Verfahrensga-
rantien wie den Grundsatz nulla poena sine lege (Art.  7). In der Konventions-

27 Council of Europe (ed.), Annual Report 2008 of the European Court of Human Rights, 
S.  12, 129.
28 Vgl. Staatsduma der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation, EuGRZ 2007, 
S.  507.
29 Vgl. BGBl.  2009 II S.  823.
30 Vgl. BGBl.  2009 II S.  824.

 

 



praxis ausgeprägt sind vor allem der Schutz der Privatsphäre, des Familienle-
bens und der Wohnung gemäß Art.  8 EMRK und die Kommunikationsfreiheit 
in Art.  10 EMRK. Dies gilt gleichermaßen für die Justizgrundrechte des Art.  6 
EMRK mit dem Recht auf Zugang zu einem Gericht, der Fairness des gericht-
lichen Verfahrens und dem Anspruch auf eine Entscheidung in angemessener 
Frist. Ergänzend sind die Zusatzprotokolle zur EMRK von Bedeutung, insbe-
sondere Art.  1 des 1. Zusatzprotokolls31, der das Recht auf Achtung des Eigen-
tums gewährleistet, und Art.  1 des 6. Zusatzprotokolls32 sowie Art.  1 des 13. 
Zusatzprotokolls33, die die Abschaffung der Todesstrafe vorschreiben. Mit 
Art.  1 des 12. Zusatzprotokolls vom 4. November 2000, das am 1. April 2005 – 
allerdings nicht für die Bundesrepublik Deutschland – in Kraft getreten ist, be-
steht nun auch ein eigenständiges Diskriminierungsverbot, das anders als die 
Verbürgung in Art.  14 EMRK nicht mehr akzessorisch zu den übrigen in der 
EMRK gewährleisteten Rechten ist.

 48 48In der die Konvention konkretisierenden Rechtsprechungspraxis hat sich 
eine der deutschen Grundrechtsdogmatik in verschiedenen Punkten durchaus 
vergleichbare Prüfungsstruktur entwickelt. So umfasst die Prüfung der Frei-
heitsrechte die Ermittlung des Schutzbereichs, des Eingriffs, der rechtferti-
genden Schrankenbestimmung und der Schranken-Schranken, insbesondere 
unter Berücksichtigung des Gesetzesvorbehalts und der Notwendigkeit (Ver-
hältnismäßigkeit) des Eingriffs. Ferner hat der EGMR aus einigen Konventi-
onsrechten auch Schutzpfl ichten entwickelt34.

V. Merksätze

 49 49Der hier verwendete Begriff des Europarechts im engeren Sinne bezeich-
net das Recht der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemein-
schaft. Das Europarecht im weiteren Sinne umfasst darüber hinaus das 
Recht aller europäischen internationalen Organisationen, also z. B. auch des 
Europarates einschließlich der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Der Europarat wurde am 5. Mai 1949 mit Sitz in Straßburg gegründet und 
umfasst inzwischen 47 demokratische Staaten Europas. Er ist eine von der 
Europäischen Union völlig unabhängige, intergouvernemental struktu-
rierte Organisation und streng vom „Europäischen Rat“, dem „Rat der Eu-

31 BGBl.  1956 II S.  1880; zul. geänd. BGBl.  1995 II S.  579; neu bek. gem. BGBl.  2002 II 
S.  1072.
32 BGBl.  1988 II S.  662; zul. geänd. BGBl.  1995 II S.  579; neu bek. gem. BGBl.  2002 II 
S.  1077.
33 BGBl.  2004 II S.  983.
34 Vgl. den Fall Guerra, EGMR, EuGRZ 1999, S.  188.
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ropäischen Union“ und den „im Rat vereinigten Vertretern der Regierungen 
der Mitgliedstaaten“ zu unterscheiden.

Zentrales Anliegen des Europarates ist die Verbesserung des Menschen-
rechtsschutzes. Die wichtigste vom Europarat verabschiedete Konvention 
ist die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK). Seit ihrer Unterzeichnung am 4. November 
1950 trägt sie nachhaltig zur Herausbildung eines gemeineuropäischen 
Grundrechtsstandards bei.

 


